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Gegenanträge und Wahlvorschläge zum Tagesordnungspunkt 9 
„Wahlen zum Aufsichtsrat" der auf den 15. Juni 2023 einberufenen 
ordentlichen Hauptversammlung gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. §§ 126, 
127 AktG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir zeigen an, daß wir die PrimeStone Capital Irish Holdco Designated Activity 

Company vertreten. Eine entsprechende Vollmacht ist diesem Schreiben im Original 

als Anlage 1 beigefügt. 

Wie Ihnen aus dem Aktienregister der Gesellschaft bekannt ist, hält unsere 

Mandantin PrimeStone Capital Irish Holdco Designated Activity Company zum 

heutigen Tag 796.805 Aktien der Brenntag SE und damit einen anteiligen Betrag des 

Grundkapitals in Höhe von EUR 796.805. PrimeStone Capital Irish Holdco 

Designated Activity Company ist darüber hinaus — überobligatorisch — jederzeit 

bereit, zum Nachweis der Inhaberschaft auch eine aktuelle Bankbestätigung 

vorzulegen. 

Wir nehmen Bezug auf die am 9. Mai 2023 veröffentlichte Einladung zur 
Hauptversammlung am 15. Juni 2023. Einen aktuellen Nachweis unserer 
Aktionärseigenschaft finden Sie in der Anlage. Die Aktionärin PrimeStone Capital 
Irish Holdco Designated Activity Company wird an der Hauptversammlung 
teilnehmen. 

Wir übermitteln Ihnen die nachfolgenden Gegenvorschläge/Wahlvorschläge zum 
Tagesordnungspunkt 9 „Wahlen zum Aufsichtsrat" der Tagesordnung für die 
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kommende Hauptversammlung und bitten um Zugänglichmachung gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. §§ 127, 

126 AktG. 

Gegenanträge/Wahlvorschläge zum Tagesordnungspunkt 9: Wahlen zum Aufsichtsrat 

I. Die Aktionärin PrimeStone Capital Irish Holdco Designated Activity Company schlägt abweichend 

vom Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats vor, die Amtszeit sämtlicher zu diesem 

Tagesordnungspunkt zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zu begrenzen. 

II. Die Aktionärin PrimeStone Capital Irish Holdco Designated Activity Company schlägt abweichend 

vom Wahlvorschlag des Aufsichtsrats vor, Herrn Geoff Wild, wohnhaft in Portland, USA, 

unabhängiger Berater und nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung ab Beendigung 

dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. 

III. Die Aktionärin PrimeStone Capital Irish Holdco Designated Activity Company schlägt abweichend 

vom Wahlvorschlag des Aufsichtsrats vor, Frau Joanna Dziubak, wohnhaft in Paris, Frankreich, 

unabhängige Beraterin und nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied, mit Wirkung ab Beendigung 

dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 

das Geschäftsjahr 2024 beschließt, zum Mitglied des Aufsichtsrats zu wählen. 

Mandatsangaben für die vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten gern. §§ 127, 126, 125 Abs. 1 Satz 5 

AktG: 

a) Geoff Wild 

Er ist kein Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. 

Er ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen: 

• CeramTec, Germany (nicht börsennotiert), Unabhängiges Mitglied im Beirat, Mitglied im 

Prüfungsausschuss 

• MKS Instruments, USA (börsennotiert), Unabhängiger Direktor, Mitglied im 

Prüfungsausschuss 

b) Joanna Dziubak 

Sie ist kein Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten. 
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Sie ist Mitglied in folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
Wirtschaftsunternehmen: 

• Groupe Comte-Serres, Frankreich (nicht börsennotiert) 

• Wooskill, Frankreich (nicht börsennotiert) 

Begründung: 

Die Verkürzung der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrates wird es ermöglichen, die 
Unternehmensführung verantwortungsvoller zu gestalten. Häufigere Wahlen ermöglichen es den 
Mitgliedern des Aufsichtsrats, die Interessen der Aktionäre besser wahrzunehmen, und werden von 
angesehenen Governance-Beratern als Best Practice empfohlen. 

Unter der Ägide des bestehenden Aufsichtsrats hat das Unternehmen sowohl bei der 
Aktienkursentwicklung als auch bei den operativen Kennzahlen im Vergleich zu anderen Unternehmen aus 
der Peer-Group unterdurchschnittlich abgeschnitten. 
Die Wahl der in diesem Wahlvorschlag genannten Aufsichtsratsmitglieder ermöglicht gegenüber den 
Vorschlägen des Aufsichtsrats die Einbringung frischer Perspektiven mit der zur Adressierung der 
wesentlichen strategischen Themen und den zugrundeliegenden Performanceproblemen erforderlichen 
Fähigkeiten in den Aufsichtsrat. 
Kurzlebensläufe der vorgeschlagenen Kandidaten mit Informationen über ihre Ausbildung und ihren 
beruflichen Werdegang sowie weitere Informationen zu den oben genannten 
Gegenanträgen/Wahlvorschlägen können unter folgendem Link abgerufen werden: 
https://revivebrenntag.com/. 

Zwischen den in diesem Vorschlag vorgeschlagenen Kandidaten für die Wahlen zum Aufsichtsrat und der 
Brenntag SE, deren Konzernunternehmen, den Organen der Brenntag SE oder an einem wesentlich an der 
Brenntag SE beteiligten Aktionär bestehen keine maßgeblichen persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehungen im Sinne der Ziffer C.7 DCGK. Die Kandidaten sind außerdem jeweils unabhängig von der 
Gesellschaft und ihrem Vorstand i.S.d. Ziffer C.7 DCGK. 
Die genannten Wahlvorschläge berücksichtigen die vom Aufsichtsrat nach Ziffer C.1 DCGK für seine 
Zusammensetzung benannten Ziele einschließlich der Diversitätsziele und streben die Ausfüllung des 
erarbeiteten Kompetenzprofils, unter Berücksichtigung der Expertise zu den für das Unternehmen 
bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen, für das Gesamtgremium an. 

Auf der Hauptversammlung beabsichtigt PrimeStone, einen Antrag nach § 137 AktG zu stellen, wonach 
die Hauptversammlung zuerst über die o.g. Gegenanträge entscheidet, wenn ein Quorum von 10 % der 
Aktionäre zustimmt. 

- 3/4-



Mit freundlichen Grüßen 

BROICH 
Parttierschaft von Rechtsanwälten mbB 

41

t 4 

'Alexander Herog 
— Rechtsanwalt — 
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VOLLMACHT 

 

POWER OF ATTORNEY 

 

Zustellungen werden nur 

an die Bevollmächtigten erbeten 

 

Delivery and Service requested 

to the authorized persons only 

PrimeStone Capital Irish Holdco Designated Activity Company 

35 Shelbourne Road, 4th floor 

Ballsbridge  

IE-Dublin D04 AE40 

Ireland 

- nachfolgend: “Vollmachtgeber” - - hereinafter: “Principal” - 

erteilt hiermit herewith grants 

 

zur Ausübung und Durchsetzung sämtlicher Rechte 

des Vollmachtgebers als Aktionär der Brenntag SE 

(„Gesellschaft“) (mit Ausnahme der Ausübung von 

Stimmrechten) im Zusammenhang mit 

Gegenanträgen und Wahlvorschlägen zum 

Tagesordnungspunkt 9 „Wahlen zum Aufsichtsrat“ 

der auf den 15. Juni 2023 einberufenen ordentlichen 

Hauptversammlung gemäß Art. 53 SE-VO i.V.m. 

§§ 126, 127 AktG 

 

 

in order to exercise and to enforce all rights of the 

Principal as shareholder of Brenntag SE 

(“Company”) (with the exception of the exercise of 

voting rights) in connection with countermotions and 

election proposals regarding agenda item 9 

“Elections to the Supervisory Board” of the Annual 

General Meeting convened for June 15, 2023 

pursuant to Art. 53 SE-VO in conjunction with 

Secs. 126, 127 German Stock Corporation Act 

(“AktG”) 

den Rechtsanwälten  

 

unrestricted power of attorney to the attorneys-at-law  

Josef Broich, Ferdinand von Rom, Dr. Olaf Gierke, Wolfgang Sturm,  

Alexander Herzog, Jonas Kiehl, Dr. Hendrik Sannwald, Pascal Rieth 

 

BROICH Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

Bockenheimer Landstraße 2-4, 60306 Frankfurt am Main, Germany 

Tel. +49 - (0)69 264 846 10 

Fax +49 - (0)69 264 846 19 

 

sowie der BROICH Partnerschaft von 

Rechtsanwälten mbB unbeschränkte Vollmacht, den 

Vollmachtgeber gerichtlich und außergerichtlich 

gegenüber jedermann, insbesondere gegenüber der 

Gesellschaft sowie gegenüber Gerichten, 

Schiedsgerichten oder Behörden, und zwar in allen 

Instanzen zu vertreten. 

 

Diese Vollmacht gilt für alle Verfahren und umfaßt 

insbesondere die Befugnisse nach §§ 81, 82 ZPO und 

ermächtigt unter anderem auch 

 

and to BROICH Partnerschaft von Rechtsanwälten 

mbB to represent the Principal in and out of court vis-

à-vis any party, in particular vis-à-vis the Company 

as well as vis-à-vis courts, arbitral tribunals or 

authorities in all instances. 

 

 

 

This power of attorney applies to all proceedings and 

includes the powers and rights pursuant to Secs. 81, 

82 German Civil Procedure Act (“ZPO”) and also 

empowers, inter alia, 
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1. zur Prozeßführung einschließlich der Befugnis 

zur Erhebung und Zurücknahme von 

Widerklagen und der Erhebung von 

Anhörungsrügen sowie der Streitverkündung 

gegenüber Dritten, 

 

2. zur Vertretung in sonstigen Verfahren, 

insbesondere Verfahren vor den 

Registergerichten, Güteverfahren, 

Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- 

und Insolvenzverfahren, sowie zur Akteneinsicht 

in derartigen Verfahren, 

 

3. zur Stellung von Verlangen auf Ergänzung und 

Bekanntmachung weiterer Tagesordnungspunkte 

einer Hauptversammlung sowie jeweils zur 

gerichtlichen Durchsetzung dieser Rechte.  

 

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und Verfahren 

vor dem Europäischen Gerichtshof und dem 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, und 

erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren 

aller Art sowie sonstige Verfahren (z.B. Arrest und 

einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, und 

Hinterlegungsverfahren, Schieds- und 

Mediationsverfahren sowie Ermittlungs- und 

Strafverfahren).  

 

Sie umfaßt insbesondere die Befugnis, Zustellungen 

zu bewirken und entgegenzunehmen, Rechtsmittel, 

einschließlich der Rüge nach § 321a ZPO, 

einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu 

verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche 

Verhandlungen durch Vergleich, Einigung, Verzicht 

oder Anerkenntnis zu erledigen.  

 

Die Bevollmächtigten sind von den Beschränkungen 

des § 181 BGB, sowohl für den Fall des 

Insichgeschäfts als auch für den Fall der 

Mehrvertretung, ausdrücklich befreit. Sie dürfen 

Untervollmacht einschließlich dieser Befreiungen 

erteilen und widerrufen.  

 

 

Die Bevollmächtigten sind ferner befugt, alle 

erforderlichen Auskünfte schriftlich oder mündlich 

einzuholen und insbesondere Kopien aus Akten zu 

fertigen. Der Auskunftsgeber ist gegenüber den 

Bevollmächtigten von seiner 

Verschwiegenheitspflicht befreit (Bankgeheimnis, 

Steuergeheimnis etc.). 

 

 

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht. 

Maßgeblich für alle Zwecke ist allein die deutsche 

Fassung dieser Vollmacht. 

 

1. to litigate, including the authority to file and 

withdraw counterclaims, to file an appeal for the 

right to be heard as well as to give third-party 

notice to other parties, 

 

 

2. to represent the Principal in any other 

proceedings, in particular proceedings before the 

register courts, conciliatory proceedings, 

foreclosure proceedings, forced administration 

and insolvency proceedings as well as to inspect 

the files in such proceedings, 

 

3. to exercise the right to request the amendment and 

announcement of the agenda of a general meeting 

as well as to enforce these rights at court. 

 

 

This power of attorney shall apply to all instances and 

proceedings at the European Court of Justice and 

European Court of Human Rights, including 

collateral and follow-up proceedings of any type and 

including any other procedures (e.g. attachment and 

interim injunction, procedures for determining costs 

and making deposits, arbitration and mediation 

proceedings as well as investigation and criminal 

proceedings).  

 

In particular, it shall include authority to cause and 

accept service, to file, withdraw or waive an appeal, 

including the complaint pursuant to Sec. 321a ZPO, 

to settle the legal dispute or extra-judicial 

negotiations by way of settlement, agreement, waiver 

or acknowledgement. 

 

 

The attorneys-in-fact are expressly exempted from 

the restrictions imposed by Sec. 181 of the German 

Civil Code (BGB), both with respect to the case of 

self-dealing and with respect to multiple 

representations. They may delegate this power of 

attorney including such exemptions and may revoke 

such delegations. 

 

In addition, authorized persons shall be empowered 

to obtain any information required no matter whether 

in writing or orally and, in particular, to copy files. 

The party providing such information shall be 

exempted from its confidentiality obligations vis-à-

vis the authorized persons (bank secrecy, tax secrecy, 

etc.). 

 

 

This power of attorney is subject to German law. The 

German version of this power of attorney shall 

prevail for all purposes. 
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PrimeStone Capital Irish Holdco Designated Activity Company 

 

vertreten durch/represented by 

 

 

 

_________________________________________ 

Shane Rothwell, Director 

 

Datum/Date: May 12, 2023  

Ort/Place: Dublin, Ireland 

  

 


